
 

 

Pflegekasse der BKK PFAFF 
Pirmasenser Str. 132 
67655 Kaiserslautern 

 

Telefon: 0631 31876-0 
Telefax: 0631 31876-99 
info@bkk-pfaff.de 

 
 

BKK PFAFF 
Postfach 11 20 
67601 Kaiserslautern 

 

Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung  
 
 

Name Vorname 

Versichertennummer Geburtsdatum 

Straße Wohnort 

Meine aktuelle Telefonnummer  

 
I.  Leistungsänderung ab _____________________ 

 

II. Ich beantrage die folgende Leistung: 

 Geldleistung  Sachleistung  
Kombination aus Geld- und 
Sachleistung 

 Pflege nur durch Pri-
vatperson/en 

 Pflege nur durch 
Pflegedienst 

 Pflege durch Privatperson und 
Pflegedienst 

 
 Tages- oder Nachtpflege  Vollstationäre Pflege 

 teilstationäre Pflegeeinrichtung  Pflege im häuslichen Bereich ist 
nicht möglich 

 
 Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 

III. Die Pflege wird durchgeführt von: 

Name und Anschrift der privaten Pflegeperson/en 

 

 

 

 

Die Pflegeperson betreut weitere Pflegebedürftige     ja      nein 

®



Seite 2 des Antrages für  

 
 
 

 

Name und Anschrift des Pflegedienstes oder des 
Pflegeheimes 

 

Heimaufnahme ab oder Hilfe durch 
Pflegedienst seit 

   

  

  

  

IV. Das Pflegegeld bitte auf folgendes Konto überweisen: 

IBAN 

Kreditinstitut (Name) Kontoinhaber 
 

 Es handelt sich um mein eigenes Konto 

 Es handelt sich um das Konto einer dritten Person auf das die Zahlung erfolgen soll 

V. Pflegeberatung: 

Ich wünsche eine kostenlose Pflegeberatung durch speziell ausgebildete Pflegeberater/in-
nen 
 

 ja, durch einen nächstgelegenen Pflegestützpunkt* oder 

 ja, durch eine externe Pflegeberatung* (spectrum>k) 
*Die individuelle Pflegeberatung ist auf Wunsch auch im eigenen häuslichen Umfeld möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum, Unterschrift des/der Versicherten 

 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift der/des Bevollmächtigten 

 
 
 

Datenschutzhinweis (§ 67a Absatz 3 SGB X): Damit wir unsere Aufgaben erfüllen können, ist Ihr Mitwirken nach  
§§ 7, 28 SGB XI und § 60 SGB I erforderlich. Ihre Daten sind im vorliegenden Falle aufgrund § 94 SGB XI zu er-
heben. Fehlt Ihre Mitwirkung, kann dies zu Nachteilen (z.B. bei den Leistungsansprüchen) führen. 

 


